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Gemeinde Graal-Müritz              18181 Graal-Müritz, den 08.08.2022 
Hauptamt 

        TOP 6 
 

Beschlussvorlage Nr. G 59- 8/ 2022 
zur Sitzung der Gemeindevertretung am 25.08.2022 

 
 
Nutzungsvertrag für das Schulschwimmen für das erste Schulhalbjahr 2022 /2023 
 

A) Sachstandsbericht 
B) Stellungnahme der Verwaltung 
C) Votum der Fachausschüsse 
D) Finanzierung und Zuständigkeit 
E) Umweltverträglichkeit 
F) Beschlussvorschlag 

 
 
Zu A) und B) 
Der Verwaltung wurde durch das Aquadom Graal-Müritz mit Schreiben vom 25.07.2022 der 
Nutzungsvertrag für die Durchführung des Schulschwimmens für das Schuljahr 2022 / 2023 
zugesendet. 
Nach Rücksprache mit der Ostsee-Grundschule wurden die Termine und Zeiten im Vorfeld 
mit dem Aquadrom besprochen. 
 
Im kommenden Schuljahr wird der Schwimmunterricht mit den Zweitklässlern ausschließlich 
im ersten Schulhalbjahr stattfinden, da im zweiten Schulhalbjahr der Schwimmunterricht für 
die Grundschulen Rövershagen und die Förderschule im Aquadrom stattfinden wird. 
 
Die Nutzungsgebühr für das Schulschwimmen wurde in der Vergangenheit in folgender Höhe 
vereinbart: 

Schuljahr (-e) Nutzungsentgelt brutto je Stunde Anzahl Bahnen 

2014 / 2015 und Vorjahre 56,- € 2 

2015 / 2016 – 2017 / 2018 60,- € 2 

2018 / 2019 64,- € 2 

2019 / 2020 68,- € 2 

2020 / 2021 72,- € 2 

2021 / 2022 200,- € 4 

 
Das Aquadrom möchte folgende Preisstaffelung im neuen Nutzungsvertrag verankern: 

Anzahl Bahnen Nutzungsentgelt brutto je Stunde 

1 120,- € abzgl. 5 % Rabatt = 114,- €  

2 220,- € abzgl. 5 % Rabatt = 209,- € 

4 400,- € abzgl. 5 % Rabatt = 380,- € 

 
Die Grundschule geht davon aus, dass zu sämtlichen Terminen vier Bahnen benötigt werden, 
da es sich um ca. 30 Zweitklässler handeln wird. 
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Das Aquadrom behält sich in dem nun zugesandten Nutzungsvertag für das Schuljahr aus-
drücklich vor, jederzeit den Betrieb einzustellen und diesen Nutzungsvertrag mit sofortiger 
Wirkung zu kündigen, wenn die Gaspreisbelieferung eingestellt wird oder sich der Gasein-
kaufspreis wesentlich erhöht. 
 
Beim zugesandten Nutzungsvertrag für das Schulschwimmen durch das Aquadrom handelt 
es sich um 15 Termine im ersten Schulhalbjahr. Um den Schwimmunterricht zumindest an 
den ersten beiden vereinbarten Terminen sicherzustellen, wurde durch die Verwaltung ent-
schieden, dass mit dem Aquadrom zunächst ein separater Vertrag für die Termine am 
22.08.2022 und 29.08.2022 geschlossen wird. 
 
Aufgrund der in der Hauptsatzung geltenden Wertgrenzen darf die Bürgermeisterin nur über 
derartige Verträge bis 5.000,- € brutto entscheiden. 
Beim in der Anlage befindlichen Nutzungsvertrag für die restlichen 13 Termine für das Schul-
schwimmen im kommenden Schuljahr wird diese Wertgrenze allerdings überschritten. Dies 
lässt sich mit folgender Rechnung verdeutlichen: 
13 Termine x 1,5 Stunden x 400,- € x 95 % = 7.410,- € 
 
Da die Sitzung des Hauptausschusses im Monat August nicht stattfindet und es in dieser The-
matik einer zeitnahen Entscheidung bedarf, wird der Abschluss dieses Vertrages nun der Ge-
meindevertretung vorgelegt. 
 
Zu C) 
Die Sitzungen des Hauptausschusses am 11.08.2022 und des Ausschusses für Jugend, Schule, 
Sport, Kultur, Soziales, Senioren und Wohnungswesen am 18.08.2022 finden nicht statt.  
 
Zu D) 
Als Schulträger der Ostsee-Grundschule ist die Gemeinde nach §§ 110, 111 SchulG M-V zu-
ständig für die Finanzierung der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung. Un-
ter die Sachkosten der äußeren Schulverwaltung fällt auch die Finanzierung des Schwimmun-
terrichts. 
Im Produktsachkonto 21101.52480000 wurden im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 10.000,- € 
eingeplant. Davon verfügbar sind derzeit noch 8.800,- €. Es wäre demzufolge noch genügend 
Mittel im Haushalt vorhanden, um den Schwimmunterricht zu finanzieren. In das Jahr 2022 
fallen von den 15 angebotenen Terminen auch lediglich 11 Termine. 
 
Zwar ist zu bedenken, dass aus diesem Produktsachkonto auch Fahrkosten für Ausflüge, evtl. 
ein Zirkusprojekt sowie Herbst- und Weihnachtsveranstaltungen und –projekte finanziert 
werden. Nach eingehender Prüfung mit der Schulsekretärin wurde allerdings festgestellt, 
dass die ursprünglich geplanten 10.000,- € in diesem Produktsachkonto ausreichend sind. 
 
Zu E) 
Entfällt 
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zu F) 
Die Gemeindevertretung beauftragt die Bürgermeisterin mit der Vertragsunterzeichnung für 
das Schulschwimmen mit dem Aquadrom Graal-Müritz für das erste Schulhalbjahr 2022 / 
2023 laut interner Anlage.  
 
 
 
 
Stephan Braun 
SGL Hauptamt 
 
 
 
 Anlage 
 Anlage 1: Nutzungsvertrag für das Schulschwimmen 
  
 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder der Gemeindevertretung: 15 
 
davon anwesend:  ____ 
 
Ja-Stimmen:  ____    
 
Nein-Stimmen:  ____   
 
Stimmenthaltungen: ____   

 
 
 
 
Jörg Griese      Dr. Benita Chelvier 
Bürgervorsteher     Bürgermeisterin 

 


